
NORDWESTSCHWEIZ

DIENSTAG, 8. SEPTEMBER 2015 INLAND 7

INSERAT

er Zeitgeist spielte Ueli Maurer
und seinen Schlapphüten im
März in die Hände: Wer kann
dagegen sein, dass Dschihadis-

ten verfolgt werden, die von der Schweiz
aus operieren und womöglich auch hier-
zulande Anschläge planen? Wer kann
verneinen, dass auch das Internet über-
wacht werden muss, weil es nun mal
längst kein Neuland mehr ist und weil
dessen Anonymität für kriminelle Ma-
chenschaften geradezu prädestiniert ist?
Unter dem Eindruck des Terrors von Pa-
ris zwei Monate zuvor stimmte der Natio-
nalrat in der Frühjahrssession einer Fas-
sung des Nachrichtendienstgesetzes zu,
die dem Nachrichtendienst des Bundes
(NDB) nicht nur weitgehende neue Kom-
petenzen einräumt. Sondern vor allem
die Aufsicht über den im Verborgenen
operierenden Geheimdienst sträflich ver-
nachlässigte.

Es schien, als erinnerten sich die Natio-
nalräte nicht mehr an den noch nicht ein-
mal 30 Jahre zurückliegenden Fichen-
skandal. Und das, obwohl nicht wenige
von ihnen während des Kalten Krieges
von übereifrigen Staatsbeamten, die Un-
terwanderung und Subversion fürchte-
ten, bespitzelt und fichiert wurden – wie
rund 900 000 weitere Personen und Or-
ganisationen.

Gestern nun ist die grosse Kammer we-
nigstens halbwegs zur Räson gekommen.
Sie ist in der zweiten Lesung des Gesetzes
in vielen strittigen Punkten auf die Linie
des Ständerates eingeschwenkt, der von
Anfang an reflektierter beraten und ent-
schieden hatte. Nun ist auch der Natio-
nalrat einverstanden, dass eine neue, un-

D abhängige Aufsichtsbehörde prüft, ob
der NDB rechtmässig, zweckmässig und
wirksam handelt.

Flankiert wird die neue Aufsichtsbehörde
durch die bestehende Kontrollinstanz für
die Funkaufklärung, die sich künftig auch
der sogenannten Kabelaufklärung anneh-
men wird. Das neue Nachrichtendienst-
gesetz nämlich erlaubt es dem NDB,
grenzüberschreitende Signale elektroni-
scher Kommunikation zu erfassen. Weil
beim Surfen im Internet oft ausländische
Provider verwendet werden, könnte so
ins Visier der Behörden geraten, wer be-
stimmte Begriffe nur schon googelt oder
in E-Mails erwähnt. Sprich: grundsätzlich
jedermann, verdachtsunabhängig. Auf
der Suche nach der Nadel durchkämmt
der NDB bald den ganzen Heuhaufen.
Nicht mit einer Mistgabel, sondern mit
Tausenden hochauflösender Lupen.

Diese markante, rechtsstaatlich fragwür-
dige Ausweitung der geheimdienstlichen
Befugnisse war bei der gestrigen zweiten
Beratung indes kein grosses Thema
mehr. Und auch an der Erlaubnis, Telefo-
ne abzuhören, Privaträume zu verwan-
zen und in Computer einzudringen, wur-
de nicht mehr gerüttelt. Immerhin: Na-
tional- und Ständerat sind sich einig, dass
der NDB im Einzelfall jeweils beim Vertei-
digungsminister sowie Präsidenten der
zuständigen Abteilung des Bundesver-
waltungsgerichts eine Bewilligung einho-
len muss, wenn er eines dieser Instru-
mente im Inland einsetzen will.
Weiterhin strittig ist hingegen, ob dies
auch gilt, wenn der Geheimdienst in
Computernetzwerke im Ausland eindrin-
gen möchte. Der Ständerat wollte das

Bundesverwaltungsgericht auch in diesen
Fällen mit der Aufsichts- und Bewilli-
gungspflicht beauftragen, dieses aber
wehrte sich in einem Bericht zuhanden
der Sicherheitspolitischen Kommission
des Parlaments dezidiert gegen diese Auf-
gabe. Es könne und wolle keine Aufsicht
über eine Tätigkeit übernehmen, die per
se rechtswidrig sei, liessen die Richter
mitteilen.

Diesen eigentlich unmissverständlichen
Wink des Bundesverwaltungsgerichtes
interpretierte die Mehrheit des National-
rates gestern ausgesprochen eigenwillig.
Sie verzichtete nicht etwa darauf, dem
NDB diese unrechtmässige Kompetenz zu
verleihen, sondern delegierte die Bewilli-
gungsaufgabe an den Bundesrat, der nun
halt ohne judikative Kontrolle entschei-
den darf. Gar noch unverantwortlicher:
Die Regierung soll diesen Entscheid an
den Chef des Nachrichtendienstes dele-
gieren können. NDB-Chef Markus Seiler
also soll den zutiefst politischen Ent-
scheid fällen dürfen, ob im Ausland spio-
niert werden soll. Dass er sich im Zweifel
für mehr Spionage aussprechen wird,
liegt in der Natur seines Aufgabenprofils.
Der Zürcher Grünen-Nationalrat Daniel
Vischer sprach am Rednerpult zu Recht
von einem «geradezu frivolen Ent-
scheid», und sein Partei- und Kantonskol-
lege Balthasar Glättli kritisierte, die
Schweiz drehe hiermit an einer Eskalati-
onsspirale mit. «Wir geben dem NDB die
Kompetenz, ausländische Staatsbehör-
den mit Verwanzung anzugreifen, Staa-
ten zu überwachen und Computernetz-
werke zu hacken – das kommt einem
feindlichen Angriff, einem eigentlichen
‹Cyber War› gleich», sagte Glättli.

Ohnehin bleibt das Hauptproblem des
Nachrichtendienstgesetzes auch mit den
gestern teilweise getroffenen dringend
notwendigen Verbesserungen bestehen.
Während ein Verdächtiger im Rahmen ei-
nes Strafverfahrens erfährt, dass gegen
ihn ermittelt wird, bleiben ihm die Tätig-
keiten des NDB vollends verborgen. Er
kann so weder seine Rechte wahrneh-
men noch sich gegen womöglich unge-
rechtfertigte Eingriffe in seine Privatsphä-
re wehren. Zwar liegt dies ein Stück weit
in der Natur eines Geheimdienstes, der
für sein Funktionieren auf Geheimniskrä-
merei angewiesen ist. Doch zeigt die Ge-
setzgebung in anderen Ländern, wie Ab-
hilfe zu schaffen wäre. Ausgerechnet die
USA, deren ungezügelte Geheimdienste
wie beispielsweise der Auslandsgeheim-
dienst NSA in den letzten Jahren für
Skandale en masse sorgten, gehen mit
gutem Beispiel voran: Sie haben einen
Anwalt der Betroffenen eingeführt, der
deren Interessen wahrnimmt, ohne dass
diese davon erfahren.

Im Schweizer Nachrichtendienstgesetz
fehlt ein ähnlicher Passus. Auch deshalb
haben die Grüne Partei und diverse Jung-
parteien bereits im Frühjahr angekün-
digt, das Referendum zu ergreifen. Wie
eine Volksabstimmung herauskommen
wird, ist gegenwärtig schwer zu prognos-
tizieren. Sicher ist: Der Zeitgeist wird ent-
scheidend sein. Neuerliche Terroran-
schläge gäben den Schlapphüten Auf-
trieb. Neue Enthüllungen des NSA-Whist-
leblowers Edward Snowden oder weitere
Geheimdienstskandale den Referen-
dumsbefürwortern.

ANALYSE zur verstärkten Aufsicht über den Geheimdienst – dessen neue Kompetenzen immer noch zu weit gefasst sind
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«Ein Verdächtiger
kann weder seine
Rechte wahrneh-
men noch sich
gegen womöglich
ungerechtfertigte
Eingriffe in seine
Privatsphäre
wehren.»


